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Honastchn?« der Arzneikunst; eine Nakionalschule der
pvlit-schen Wissenschaften; eine Nationalschule der
theologischen Wissenschaften; die philosophischen Wis
Leisschafkm werden unter jene vertheilt. — Die Pro
Moren an jeder Nationalschule bilden unter siel) eine
gelehrte Societät zur Beförderung der Wissenschaften;
in den Ferien oder Ruhezeiten der Nationalschulen
Kalten die Professoren derselben in der Stadt dcrRe-
xierung einen gelehrten Congress; und ein Büreau
der Nationalkulturin dieser Stadt, ist der state Ver-
einlaung;Punkt drr zerstreut n Societäten und vssent-
lichen A stalten für Volksbildung. — Dieß sind die
Haupttdccn, die der Hcrausgebcr des Genius in die-
sein wshl durchdachten Aufsatze auf eine sehr belehr
reude Weise entwickelt.

Einige Züge zur Aufklärung der Ge
schichted es B e rn e> kricgs gegenFran kreich.
(S. 89 iZt enthalten viel militärischen Detail
und rühren grossenlhulS von einem sehr sachkundigen
Mann, dem B Grafenried her

Politische Briefe von unsern Zeiten, v.
He'ransg. (S. IZ2 — I82) V»n dem merkwürdig-
sten dieftr mit vielem Scharfsinn geschnebnen Briefe,
die sich houp sachlich mit der helvetischen Skaatsvcr
fassnng beschäftigen / haben wir bereits einen vollstän
digen Auszug (S. des Republ.) geliefert;

Ueber einige Unwahrheiten der Herren
Mallet und Rovcrca, in Bezug aus den
Einmarsch der Franken in Helvetica (von
dem Depulirten Frossard) stuhnd auch schon im
Republikaner.

Berichtigung.
(Nachstehendes Commisilonalgutachtcn ist der Si-

zong des grossen Rathes vom l,Hornung beizufügen,
Wcrgl. Seite 186).

Der grosse Rath an den Senat.
In Erwägung, daß in verschiedenen Kantonen

die B treibungekosten so ausscrordentiich hoch g-stie-
gen und deswegen unkerschiedtne Klagen eingekommen ;
bat der gross- Rath, nach erklärter Urgenz, diesem
drück-ndcn U bei abzuhelfen, beschlossen:

1, Ja jedem Distriktsgericht festen ein oder meh
rere Schaldenböte vom Distriktsgericht gesizt und
durch öffeickt che Matter ihre Namen bekannt gemacht
werden, welche dann jedem Gläubiger seine Schulden
jn Treuen eintreiben und einhändigen sollen.

2, Deunoch aber ist jedem Gläubiger überlassen
seinen Sàldner ftlbsten zn betreiben oder durch einen

ihme gefälligen Prokurirten betreiben zu lassen; in
kein m Fast aber soll dem Schuldner mehrere Kosten
gefoderk werden können, als wenn er wirklich durch
'den Schuldenbot seines Bezirks wäre betrieben wvr-

den; dieses aber kann sich nicht winters ausdehnen,
als so lang die Schuld durch Recktsdarschlagunq oder
sonstige Einwendungen nicht widersprochen worden.

Tari v.

i. Für eine Gerichkscitationleissnng, Pfandjedul
und dergleichen kann dem Schuldner pc? Stük drei
Batzen geködert werden.

2) Für Lauf und Gänge zum Richter und Weft
b:I kann der Schuldenbot fodern per Stund 2 Batzen
und der ollfällige Schuldenbot ausscrt dem Gerichts-
bezirk des Schuldners kann seine Briefe zu 2 Batzen
per Stük an Portoauslogen dem Schuldner ansetzen.

Iir denen Kantonen, wo der Schuldenirieb noch
weniger kostet als dieser provisorische Tarif ausweist,
können dieselben noch fepncrs und bis zu einem allye-
meinen Tarif bei ihren Rechten und Gewohnheiten
ungestört verbleiben.

T> r U k f e h l e r.
Stük 82. S. 664. Sp. 2, Zeile 38, statt: und der

Herrschsucht > er Wlllkühr, lies:
der Herrschsucht und der Willkühr.

— — Gv, 2, Zeile 40, statt: entgee
gensetzen, lies: entgegtnftztcn.

..à. ^ Kp. 2, Zeste 42, statt: von,
lies: vor.

Stük 83. S. 666. Sp. 1, Zeile 18 von unten, statt
durchaus lies darum.

— — — — Sp. 1, Zeile 13 von unten, statt
Termin lies Prirep.

— — — — Sp. 1, Feile 7 von unten, statt
Wohl lies wohl.

— — — — Sp. 2, Zeilen st a tt es kies er.
— — S. 66.7. Sp. 1, Zeile y, statt die Aufde,

wahrimgsatt, lies denAufbcwah-
rungsork.

Stük 84. In der Aufschrift des Smks ist statt
N'v. I.XXIV. 29 Hornung, zu lesen
Nrv. I.XXXIV. 1 März,

Stük 85. S. 6L3â Sp- 2 Zeile iy von unten, statt
pcovische lies provisorische.

— — S. 685. Sp. I- Zeile 6 start 28sten lics
82sten.

— — — — Sp- 2, Zeile 4 von unten, statt
Ihr lies ihn.

— ». S. 686. Sp. 2, Zeile 9, statt Verkehrum
gen lies Vorkehrunzen.

— — E. 687. Sp- i, Zeile 7 von unten statt
25oCenkner lies 2Zo,oc-o Centner.

— — ». So. 2, Zeile 27- statt bei En»
Heck lies bei der Einheit.
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